
Modellflugverein Leipzig - Holzhausen e.V. 
Finkenweg 9, 04288 Leipzig 

www.mfv-holzhausen.de 

 

 

Gebührenordnung des 

Modellflugvereins Leipzig-Holzhausen e.V. 
 

vom 31.01.2015 
 

 

1. Höhe der Aufnahmegebühr 
 

Jedes volljährige Mitglied hat eine Aufnahmegebühr von 130,00 € zu entrichten. 
 

Minderjährige Mitglieder haben keine Aufnahmegebühr zu entrichten. 
 

 

2. Höhe des Jahresbeitrages 
 

Jedes volljährige Mitglied hat einen Jahresbeitrag für den eigenen Verein von 50,00 € zu entrichten. 
 

Jedes minderjährige Mitglied hat einen Jahresbeitrag für den eigenen Verein von 25,00 € zu entrichten. 
 

Jedes Mitglied hat den Beitrag für unseren Dachverein dem DMFV e.V. zu entrichten  

(wenn es dem angehört). 
 

 

3. Höhe und Fälligkeit der Tagesmitgliedschaft 
 

Jedes Tagesmitglied hat neben dem Eintrag in das Flugbuch eine Fluggebühr zu entrichten, bevor es den 

Flugbetrieb aufnimmt. 
 

Jedes Tagesmitglied kann eine Tageskarte zu einer Gebühr von 5,00 € erwerben. 
 

Wird ohne Kontaktaufnahme unrechtmäßig das Vereinsgelände genutzt, kann eine Strafgebühr von 50,00 € 

verlangt werden. 
 

Die Vereinsmitglieder sind verpflichtet von jedem Tagesmitglied die Gebühr zu verlangen. Geschieht dies nicht, 

kann der Vorstand entsprechend Sanktionen verhängen. 
 
 

4. Fälligkeit von Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeitrag 
 

Neue Mitglieder erhalten eine Probemitgliedschaft für ein Jahr. Danach entscheidet der Vorstand über eine 

endgültige Aufnahme und damit die normale Mitgliedschaft. 
 

Die Aufnahmegebühr wird binnen 14 Tage nach Erhalt der Mitgliedschaft fällig. 
 

Die Beiträge sind jährlich im Voraus fällig, und müssen bis zum 01. Dezember des Vorjahres eingezahlt werden. 
 

 

5. Vereinsstunden und Höhe und Fälligkeit der Ausgleichsgebühr 
 

Jedes Mitglied hat anteilig Vereinsstunden für Arbeiten im Verein zu leisten, höchstens jedoch 5 pro Jahr. 
 

Für nicht geleistete Vereinsstunden wird eine Ausgleichsgebühr von 15,00 € pro Stunde erhoben. 
 

Die Ausgleichsgebühr muss bis zum 31. Dezember des Jahres eingezahlt werden. 
 
 

6. Kommunikationsmittel 
 

E-Mail dient als vereinsinternes Kommunikationsmittel.  
 

Mitglieder, die Postverkehr wünschen zahlen einen Unkostenbeitrag von 5,00 € im Jahr. 
 

Mitglieder, denen dieses Informationsmittel nicht zur Verfügung steht, sind von dem Unkostenbeitrag befreit. 

- Der Vorstand - 


